
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/27 3R56/96v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1996

Norm

ZPO §63 Abs2

Rechtssatz

Zu den Voraussetzungen der Gewährung von Verfahrenshilfe für den Masseverwalter.

Anmerkung

Unter dieser Rechtssatznummer befand sich ursprünglich auch die Entscheidung GZ 7 Ra 141/03m. Diese ist nunmehr

unter RW0000597 abrufbar.

Entscheidungstexte

3 R 56/96v

Entscheidungstext OLG Wien 27.06.1996 3 R 56/96v
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